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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, 

Umwelt, Klimaschutz und Verkehr 

01.09.2020 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 23.09.2020 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

01 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, bis zum Ende des 3. Quartals 2020 dem Ausschuss für 

Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr ein Konzept vorzulegen, welches 

Standorte in den Erfurter Parks und entlang des Gera-Radweges aufweist, an denen ein Bedarf an 

sogenannte Hundetoiletten mit Hundekotbeutelspender und Abfallbehälter besteht. Im zu 

erarbeitenden Konzept sind eine Kategorisierung des Bedarfs vorzunehmen sowie der 

voraussichtliche entstehende Bedarf durch die Bundesgartenschau 2021 in Erfurt zu 

berücksichtigen. 

 

02 

Die Stadt Erfurt wird dazu aufgefordert an den Standorten mit dem höchsten Bedarf 

Hundetoiletten mit Hundekotbeutelspendern und Abfallbehälter testweise zu installieren. Die 

Testphase erfolgt vom Beginn des 4. Quartals 2020 bis zum Ende des 1. Quartals 2021. 

 

03 

Während der Testphase ist das Konzept aufgrund erlangter Erkenntnisse regelmäßig zu 

aktualisieren mit dem Ziel, ab Beginn des 2. Quartals 2021 schrittweise in den nächsten drei 

Haushaltsjahren und dem Bedarf entsprechend, weitere Hundetoiletten aufzustellen. 

 

 

04 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob für die Maßnahme Fördermittel beantragt 

werden können. Darüber hinaus wird geprüft, ob eine Finanzierung aus der Hundesteuer erfolgen 

kann. Eine ggf. erforderliche Erhöhung der Hundesteuer ist möglichst gering zu halten und darf 

  

 

Fraktion AfD 

    

Titel der Drucksache: 

Mit Hundetoiletten für mehr Sauberkeit in 

Erfurter Parks und entlang des Gera-Radwegs 

sorgen 

 

Drucksache 1418/20 
 

Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 



DA 1.15 

LV 1.53 

01.11 

© Stadt Erfurt 

Drucksache : 1418/20 Seite 2 von 3 

 

die Kosten zur eigenen Beschaffung von Hundekotbeuteln nicht übersteigen. Im Übrigen erfolgt 

die Mittelbereitstellung zur Finanzierung der Hundetoiletten in den nächsten drei 

Haushaltsjahren. 

 

 

 

 

07.08.2020, gez. i. A. xxxxxxxxx 
Datum, Unterschrift 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2020 2021 2022 2023 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

 

Die Einführung von Hundetoiletten liegt im öffentlichen Interesse, dass Erfurter Spazierwege, 

Parkanlagen und Grünflächen sauber gehalten werden. Nicht selten findet man am Wegesrand 

oder auf der Wiese Hundekot. Durch das Anbieten von Entsorgungswegen für Hundekot kann ein 

bedeutender Teil zur Sauberkeit beigetragen werden. Gerade im Hinblick auf die BUGA 2021 in 

Erfurt sollte sich die Landeshauptstadt auch durch Sauberkeit auszeichnen.  

 

Erfahrungsberichte anderer Städte schildern, dass es keinen besseren Weg gäbe, das Problem 

liegengelassenen Hundekots zu lösen. Aufgrund der Kombination von Beutelspender und 

Abfalleimer besteht auch durch die Entsorgungsmöglichkeit nicht die Gefahr, dass die 

Hundekotbeutel am Wegesrand oder auf der Wiese liegen bleiben. Zudem sollten farblich 

auffällige Beutel gewählt werden, damit Feldwürfe möglichst auffallen würden und somit eher 

unterlassen werden. 
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